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Werkmangel-Haftung: Auch ein mündlicher 
Bedenkenhinweis ist wirksam 
 
Oft stellt sich in der Praxis die Frage, wie mit Bedenkenanmeldungen 
ausführender Unternehmen umzugehen ist. Bisher wurde davon 
ausgegangen, dass für Bedenkenanmeldungen die Schriftform und 
gewisse Formalitäten notwendig sind, um wirksam zu sein. Doch nach 
einer aktuellen Entscheidung des Landgerichts (LG) Flensburg dürfte das 
nicht mehr haltbar sein.  
 
Im Fall des LG war der ausführende Unternehmer zur Erkenntnis 
gelangt, dass mit der ihm vorgelegten Planungslösung für ein Flachdach 
die Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht einzuhalten 
waren. Dies teilte er dem Planer bei einer Baustellenbesprechung 
mündlich mit. Der Planer änderte seine Planung jedoch nicht. Es wurde 
ausgeführt, wie ursprünglich geplant. 
 
Vor dem LG ging es dann um die Haftung für den Werkmangel. Das LG 
entschied: Der mündliche Bedenkenhinweis habe ausgereicht, um eine 
vom Gesetz (§ 426 Abs. 1 S. 1 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]) 
abweichende Haftungsverteilung zu rechtfertigen, den Unternehmer im 
Innenverhältnis von der Haftung freizustellen – und die Haftung 
vollständig auf den Planer zu verlagern. Denn an Bedenkenanmeldungen 
dürften keine überhöhten Formvorschriften geknüpft werden. Es sei auch 
nicht erforderlich, dass die Bedenkenanmeldung schriftlich und direkt 
gegenüber dem Bauherrn abgegeben wird. 
 
LG Flensburg, Urteil vom 17.12.2021, 2 O 278/20 
 

Urheberrechtlicher Hinweis: 
Der Newsletter ist nur zur persönlichen Information des Empfängers und seiner Mitarbeiter bestimmt. 
Eine Weitergabe des Inhalts an Dritte ist nicht gestattet. Nachdruck, fotomechanische, elektronische oder 
sonstige Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung, 
Verarbeitung bzw. Wiedergabe in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien oder Systemen ist 
– auch auszugsweise – nur nach schriftlicher Zustimmung des Verfassers erlaubt. 
 
Haftungsausschluss: 
Der Inhalt Newsletters ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Haftung und Gewähr 
für die Korrektheit, Aktualität, Vollständigkeit und Qualität der Inhalte sind ausgeschlossen. Die 
Informationen stellen keine rechtliche oder steuerliche Beratung dar und begründen kein 
Beratungsverhältnis. 
 
Änderung und Abmeldung des Newsletter-Abonnements: 
Sie erhalten unseren aktuellen Newsletter regelmäßig für die von Ihnen angegebenen Rechtsgebiete 
unter der von Ihnen angegebenen E-Mail-Anschrift. Sollten Sie eine Änderung der Rechtsgebiete 
wünschen, lassen Sie uns dies bitte wissen. Wollen Sie den Newsletter nicht mehr beziehen, reicht eine 
kurze E-Mail an duesseldorf@simon-law.de aus, wir werden Sie sodann umgehend aus dem Verteiler 
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